
 

Sicherheitsdepartement 

Merkblatt für selbständig erwerbstätige Strassenprostituierte mit 
Schweizer Bürgerrecht oder Ausländerinnen mit Aufenthaltsstatus in 
der Schweiz  
 
CH-Bürgerinnen und Ausländerinnen mit Aufenthaltsstatus in der Schweiz benötigen für die Ausübung 
der Strassenprostitution in den erlaubten Strassenstrichzonen eine Bewilligung der Stadtpolizei Zü-
rich. Sie müssen sich dafür persönlich am Schalter der Stadtpolizei Zürich, Selnaustrasse 27, 8001 
Zürich, melden. 
 
Für die Erteilung der Bewilligung zur Ausübung der Strassenprostitution müssen zwingend folgende 
Dokumente und Unterlagen am Schalter vorgelegt werden: 
 
– Gültiges Reisedokument (Identitätskarte oder Ausländerausweis) 
– Ausgefülltes und unterzeichnetes Gesuchsformular (Internet) 
– Bargeld CHF 40.00 
– in der Schweiz anerkannter Krankenversicherungsnachweis  

(Europäische Krankenversicherungskarte) 
 
Nichtvorlage der geforderten Unterlagen bzw. bei Nichtzahlung von CHF 40.00 kann keine Bewilli-
gung erteilt werden. 
 
Mit jeder und jedem Antragssteller/in wird ein persönliches Informations- / Beratungsgespräch durch 
Mitarbeiterinnen des Sozialdepartements (Flora Dora) geführt. 
 
Schalteröffnungszeiten Stadtpolizei Zürich: 

Dienstag:  13.30 – 16.30 Uhr 
Donnerstag:  13.30 – 16.30 Uhr 
 

 
 

Die Erwerbstätigkeit darf erst nach Erhalt der Bewilligung zur Ausübung der Stras-
senprostitution in der Stadt Zürich aufgenommen werden. 
 

Stadt Zürich 
Stadtpolizei 
Milieu- / Sexualdelikte 
FD Prostitution 
Förrlibuckstrasse 120 
8005 Zürich 
044 411 64 30 
stp-pgvo@zuerich.ch 

Schalter Stadtpolizei Zürich, Selnaustrasse 27 


